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Ordnung über den Nachweis zusätzlicher Zugangsvoraussetzungen für den  
Bachelorstudiengang Pflege (dual) 

 
 

beschlossen vom Fakultätsrat der Fakultät Management, Kultur und Technik am 08.05.2013, 
genehmigt vom Präsidium am 05.06.2013, genehmigt vom Stiftungsrat am 30.09.2013, 

 veröffentlicht am 02.10.2013. 
 

 
 
 
 

§ 1 Berufsausbildungsvertrag 

Vor der Immatrikulation in den dualen Studiengang Pflege ist ein Ausbildungsvertrag über eine mo-
dellhafte vierjährige pflegerische Berufsausbildung mit der Akademie St. Franziskus, dem Schulungs-
zentrum am Ludmillenstift Meppen oder mit einer anderen kooperierenden Einrichtung nachzuweisen. 
Die Hochschule ist an dem Auswahlverfahren für die Ausbildungsverträge beteiligt. 

 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung durch die Hochschule Osnabrück in Kraft. 

 


